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Prüfungsauftrag des Schul-, Kultur- und Sportausschusses zu  
haushaltsrechtlichen Fragen und Zuständigkeiten der Gremien 

 
Der Schul-, Kultur- und Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 10.04.2014 unter dem 
TOP 16.2 folgenden Beschluss gefasst: 
 
1. Die in der Vorlage 0072/2013/MV abgegebene Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
2. Der SKS-Ausschuss stellt fest, dass damit der Beschluss vom 13.02.2014 nicht ganzheitlich 

umgesetzt wurde. 
3. Die Verwaltung wird aufgefordert, unverzüglich unter Beteiligung der Kommunalaufsicht weite-

re Stellungnahmen zum gewählten Verfahren vorzulegen. Dabei sollen auch die bereits am 
13.02.2014 diskutierten Fragen aus haushaltsrechtlicher Sicht betrachtet werden. Nach dem 
bisherigen Kenntnisstand wurden für die Deckung Mittel aus dem investiven Bereich in An-
spruch genommen. Diese Mittel sind jedoch gesperrt. Daher stellt sich die Frage, ob es recht-
mäßig ist, den Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss nicht zu beteiligen. Ferner ist die 
Frage, ob es zulässig ist, keine konkrete Haushaltsstelle für die Deckung zu benennen. Sollte 
diese Frage positiv beantwortet werden, stellt sich die Frage nach dem Kontrollrecht der 
Selbstverwaltung im Haushaltsrecht. 

4. Sollte die Beteiligung der Kommunalaufsicht aus Sicht der Verwaltung entbehrlich sein, ist das 
zu begründen.“ 

 
In der Anlage wird den Mitgliedern des Ausschusses die nunmehr vorliegende Stellung-
nahme der Kommunalaufsicht zur Kenntnis gegeben (Anlage 1).  
 
Beigefügt sind ebenfalls alle Stellungnahmen städtischer Fachdienste, auf die im Schrei-
ben des Innenministeriums Bezug genommen wird: 
 
Stellungnahme des Fachdienstes Recht vom 06.03.2014 (Anlage 2) 
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Stellungnahme des Fachdienstes Recht vom 11.04.2014 (Anlage 3) 
Stellungnahme des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 14.05.2014 (Anlage 4) 
Stellungnahme des Fachdienstes Recht vom 19.06.2014 (Anlage 5) 
 
Im Auftrage 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 
Oberbürgermeister 
 
 
5 Anlagen 
 
 
 
 
 


